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triebs- und verkehrssichere Verpackung und Verladeweise. 
Der Kraftverkehrsbetrieb hat den Absender entsprechend zu 
beraten.

(3) Der Absender hat bei der Verladung der Güter die zu
lässige Belastung des Straßenfahrzeuges und andere techni
sche Parameter (z. B. Achslast) zu beachten.

(4) Der Absender kann von einer Verpackung der Güter ab- 
sehen, wenn deren Eigenschaften eine Verpackung nicht er
fordern und die Bedingungen des Abs. 1 ohne Verpackung 
erfüllt sind.

(5) Für die Kennzeichnung des Straßenfahrzeuges nach den 
Verkehrsbestimmungen ist der Kraftverkehrsbetrieb verant
wortlich.

(6) Führt der Kraftverkehrsbetrieb die Beladung der Stra
ßenfahrzeuge durch, obliegen ihm die Pflichten für die ord
nungsgemäße Verladeweise der Güter. Der Absender hat da
für alle erforderlichen Hinweise und Auskünfte zu erteilen.

§15
Prüfen der Verpackung,

Verladeweise und Kennzeichnung

(1) Der Kraftverkehrsbetrieb ist verpflichtet, soweit es bei 
der Annahme der Güter möglich ist, zu prüfen, ob die Ver
packung, Verladeweise und Kennzeichnung den Erfordernis
sen des Ladungstransportes entsprechen. Die Prüfung bezieht 
sich nur auf offensichtlich erkennbare Mängel.

(2) Führt der Kraftverkehrsbetrieb die Verladung der Güter 
durch, hat der Absender zu prüfen, ob die Verladung der 
Güter entsprechend den von ihm gegebenen Hinweisen vorge
nommen wurde. Die Prüfung bezieht“ sich nur auf offensicht
lich erkennbare Mängel.

(3) Werden Mängel in der Verpackung, Verladeweise oder 
Kennzeichnung festgestellt, durch die die Sicherheit beein
trächtigt oder Güter, Straßenfahrzeuge und Verkehrsanlagen 
beschädigt werden können, sind die Mängel von dem hierfür 
Verantwortlichen vor Transportbeginn abzustellen.

§16
Begleitung von Ladungstransporten

(1) Die Begleitung von Ladungstransporten kann zwischen
dem Absender und dem Kraftverkehrsbetrieb vereinbart wer
den. Der beantragten Begleitung ist zu entsprechen, wenn 
im Straßenfahrzeug die Platzmöglichkeiten hierfür gegeben 
sind. *

(2) Der Begleiter hat sich während des Ladungstransportes 
entsprechend den vom Kraftverkehrsbetrieb zu gebenden Hin
weisen zu verhalten. Er hat beim Auftreten von Transport- 
und Ablieferungshinidemissen entsprechende Anweisungen zu 
erteilen.

§17
Massefeststellung und -augabe

Der Absender hat die Masse des Gutes festzustellen, wenn 
dies für die Durchführung des Ladungstransportes notwendig 
ist, und bei der Bestellung anzugeben oder im Frachtdoku
ment einzutragen.

• §18
Prüfen der Güter und Frachtdokumente

(1) Stellt der Kraftverkehrsbetrieb bei der Annahme einen 
Schaden an den Gütern fest, ist der Schaden im Frachtdoku- 
ment zu vermerken und vom Ahsender zu bestätigen.

(2) Der Kraftverkehrsbetrieb ist berechtigt zu prüfen, ob 
die Güter mit den Eintragungen im Frachtdokument überein
stimmen und ob die Bedingungen gemäß § 5 eingehalten sind. - 
Das Prüfergebnis ist unterschriftlich im Frachtdokument zu 
vermerken.
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(3) Ist bei der Prüfung das öffnen der Verpackung der Gü
ter erforderlich, ist der Absender oder ein Zeuge hinzuzuzie
hen.

§19
Bestätigung der stückzahlmäßigen Übernahme der Güter

(1) Der Kraftverkehrsbetrieb hat auf Antrag des Absenders 
die stückzahlmäßige Übernahme der Güter festzustellen, 
wenn

a) die Übersichtlichkeit bei der Beladung gegeben ist,
b) die Beladung des Zugfahrzeuges und Anhängers an der

selben Beladestelle erfolgt,
c) der Kraftfahrer seinen Pflichten zur ordnungsgemäßen 

Verladung der Güter auf Straßenfahrzeuge nachkommen 
kann,

d) 'die Zählvorgänge hinsichtlich Anzahl der Stücke zumut
bar sind.

Der Kraftverkehrsbetrieb ist bei Abholetransporten verpflich
tet, bei der Annahme die Güter stückzahlmäßig festzustellen, 
wenn der Absender bei der Beladung nicht zugegen ist und 
die Bedingungen gemäß Buchstaben а bis d gegeben sind. In 
beiden Fällen ist das Ergebnis der Feststellung im Frachtdo
kument zu vermerken.

(2) Bei Verpackungs- und Ladeeinheiten bezieht sich die 
Feststellung nicht auf deren Inhalt

(3) Für Schadenersatzansprüche bei gänzlichem oder teil
weisem Verlust ist die stückzahlmäßige Feststellung nur 
dann verbindlich, wenn sie an der Beladestelle im Beisein des 
Absenders oder Beladers erfolgte und dieser zum eingetrage
nen Vermerk keinen Einspruch erhebt.

§20

Lieferfristen

(1) Der Kraftverkehrsbetrieb ist verpflichtet, das zum La
dungstransport angenommene Gut innerhalb der Lieferfrist 
zur Entladestelle zu transportieren und zur Entladung bereit
zustellen.

(2) Die gesetzlichen Lieferfristen betragen

a) im Nahverkehr 4 Stunden;
b) im Fernverkehr

— bis 300 km Fahrstrecke
je angefangene 100 km 6 Stunden,

— über 300 km Fahrstrecke
je angefangene 100 km 8 Stunden.

(3) Die Lieferfristen gemäß Abs. 2 gelten nicht für den 
Transport der Güter, deren Eigenart einen besonders Vorsich
tigen oder langsamen Transport erfordert. Sofern für diese 
Ladungstransporte Lieferfristen erforderlich sind, sind diese 
zu vereinbaren und in das Frachtdokument aufzunehmen.

(4) Die Lieferfrist beginnt mit der Beendigung der Beladung 
des Straßenfahrzeuges, bei mehreren Beladestellen an der 
letzten Beladestelle. Bei Vorbeladung beginnt die Lieferfrist 
mit dem Zeitpunkt des vereinbarten Transportbeginns. Kann 
der Transport nach der Beendigung der Beladung oder bei 
Vorbeladung zum vereinbarten Zeitpunkt nicht beginnen 
und ist der Absender dafür verantwortlich, beginnt die Liefer
frist mit dem Zeitpunkt des tatsächlichen Transpartbeginns.

(5) Die Lieferfrist verlängert sich um die Dauer
a) des Aufenthaltes, der durch Maßnahmen der Zoll- oder 

anderen staatlichen Organe verursacht wird,
b) einer durch eine Änderung des Frachtvertrages oder Tat

bestandsaufnahme hervorgerufenen Verzögerung des 
Transportes oder des Beginns der Entladung,

c) angeordneter Sperrmaßnahmen, durch die der Beginn 
oder die Fortsetzung des Transportes oder der Beginn 
der Entladung zeitweilig verhindert wird,

d) der Entladung an mehreren Entladestellen,


